
 
 
Anlage 3 
 
Jugendhilfeausschuss am 12.11.2019 
 
TOP 6: Förderanträge auf Gewährung von Zuschüssen gemäß 
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ (Nr. 1.2.6) 
 
 
 
Antragsteller: Freie evangelische Gemeinde Bremervörde (FeG) 
  
Maßnahme: Umbau des Gemeindehauses der FeG Bremervörde 

(Barrierefreiheit)  
  
Erläuterung: Das Gemeindehaus der FeG Bremervörde befindet sich seit 1972 in 

dem Gebäude an der Alten Straße in Bremervörde. Aufgrund von 
drei Ebenen im Gebäude ist es allerdings nicht barrierefrei. So 
liegen die Sanitäranlagen im Keller, der Eingangsbereich und das 
Foyer sind nicht auf einer Ebene mit den übrigen Räumen. 
Das Gemeindehaus wird durch verschiedene Kinder- und 
Jugendgruppen der Gemeinde (Kindergottesdienst, Jugendgruppe, 
Pfadfinder, Biblischer Unterricht) sowie durch fünf verschiedene 
Gruppen für Erwachsene regelmäßig genutzt. Nach Auskunft der 
Gemeinde wird das Gebäude zu etwa 30 % von Kindern und 
Jugendlichen und zu etwa 70 % von Erwachsenengruppen genutzt. 
Dieser Anteil ist auch für die Berechnung der anteiligen Kosten 
zugrunde zu legen. 
.  
258.000 € x 30 % = 77.400 € 

 
Finanzierung: Gesamtkosten: 258.000 € 

                                   
 Anteilige Kosten (jugendpflegerische Nutzung) 77.400 € 

       
 davon 20 % beantragte und gem. 

Verwaltungshandreichung Nr. 1.2.6 Abs. 1 Satz 1 
maximal mögliche Förderung: 

 
 

15.480 € 

 
Beschlussvorschlag: Der barrierefreie Umbau des Gemeindehauses der Freien 

evangelischen Gemeinde Bremervörde  wird gem. der 
Verwaltungshandreichung „Förderung der Jugendarbeit“ mit 
maximal 15.480 € gefördert. Die Haushaltsmittel werden im Jahr 
2020 bereitgestellt. 
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